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Reglement 

Reglement Nachwuchs und Ausbildung 
Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Partner 

Folgende Appenzell Innerrhoder Trägerorganisationen/vereine sind in der Früherfassung und Ausbildung 
jugendlicher Schützen aktiv tätig; 
 - AIKSV Appenzell-Innerrhoder Kantonalschützenverband 
 - LG Appenzell Luftgewehr Sektion Appenzell 
 - LG Oberegg Luftgewehr Sektion Oberegg 
 - PS Appenzell Pistolenschützen Appenzell 
 - KK Weissbad Sportschützen Weissbad 

Art. 2 Konzept 

Koordinator der Gemeinsamkeit ist die Nachwuchs und Ausbildung AI (NAAU–AI). Die NAAU–AI ist im 
Bereich Nachwuchs der Innerrhoder Schützenorganisationen/vereine direkter Ansprechpartner Aussen-
stehender oder übergeordneter Ausbildungsinstanzen. 
Grundlagen sind das Ausbildungskonzept SSV, ebenso die Vorschriften und Reglemente des SSV. 

Art. 3 Ziele 

Die enge Zusammenarbeit der Schützenorganisationen/vereine im Kanton Appenzell Innerrhoden  be-
züglich Nachwuchs und Ausbildung. 
Im SSV werden parallel dazu die Voraussetzungen dafür geschaffen. 
 3.1  Allgemeine Ziele 
 3.1.1  Förderung des Schiesssports und seiner Popularität 
 3.1.2  Früherfassung der Schützen und professionelle Werbung (PR) für den Nachwuchs. 
 3.1.3 Förderung der Zusammenarbeit und Konzentration der Kräfte, durch Eliminierung des 
  Konkurrenz- und Disziplinendenkens. 
 3.1.4 Ein gemeinsamer Ansprechpartner im Bereich Nachwuchs und Ausbildung der Schützen  
  für Institutionen wie Sport-Toto, Sponsoring etc. 
 
 3.2  Kurzfristige Ziele 
 3.2.1  Gemeinsame Aus- und Weiterbildung 
 3.2.2  Finanzielle und materielle Unterstützung der Nachwuchskurse 
 3.2.3  Durchführung gemeinsamer Wettkämpfe / Trainingslager etc. 
 
 3. 3 Mittelfristige Ziele 
 3.3.1  Förderung und Zusammenarbeit bei den Nachwuchskursen und im Breitensport. 
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Art.4 Organisation 

 4.1  Die Führung der NAAU–AI setzt sich wie folgt zusammen: 
  • Vorsitzender und Vizevorsitzender (Sekretär) 
  • Kassier (nach Möglichkeit in Personalunion mit Kassier AIKSV) 
  • Je ein Delegierter aus den Trägervereinen. 
  • Instruktor auf Kantonaler Ebene. 
 4.2  Die Trägerorganisationen/vereine bestimmen den Delegierten in Ihrer Kompetenz. 
 4.3  Der Vorsitzende und sein Vizevorsitzender sind Mitglieder des Kantonalvorstandes im 
  AIKSV. 
Der Vorsitzende ist zudem verantwortlich für den Jahresbericht des AIKSV im Bereich Nachwuchs und 
Ausbildung. 
 4.4  Die NAAU–AI arbeitet und koordiniert im Auftrag der Trägerorganisationen/vereine, sie 
  konstituiert und organisiert sich selbst. 

Art.5 Kompetenzen 

 5.1  Die Führung Nachwuchs und Ausbildung Appenzell Innerrhoden (NAAU-AI) 
 5.2  Erlässt die nötigen Vorschriften und Ausführungsbestimmungen. 
 5.3  Delegiert Aufgaben an geeignete Personen und ernennt diese als Funktionäre 
 5.4  Stellt Anträge an übergeordnete Instanzen 
 5.5  Verfügt über die budgetierten Beträge. 
 5.6  Die NAAU-AI erhält von den Trägerorganisationen / vereinen alle nötige Kompetenzen, 
  um ihre Aufgaben im Sinne des Nachwuchskonzeptes zu erfüllen. 

Art. 6 Aufgaben 

 6.1  Der Vorsitzende selbst oder ein dazu individuell bestimmtes Mitglied vertritt die NAAU– 
  AI bei Regionalen und Schweizerischen Sitzungen, Meetings und Orientierungen. 
 6.2  Die Führung Nachwuchs und Ausbildung Appenzell Innerrhoden (NAAU-AI) 
 6.3  Erstellt ein Organigramm und Pflichtenheft für die Funktionäre und Bereiche. 
 6.4  Beraten der Vereine und Behörden in Fragen bezüglich Schützennachwuchs. 
 6.5  Ist Bindeglied zwischen den Vereinen und dem Verband 
 6.6  Unterstützt die Vereine resp. Die Leiter der Nachwuchsförderung bei ihren Aufgaben. 
 6.7  Führen Leiterrapporte und anderer Veranstaltungen durch. 
 6.8  Orientiert die Nachwuchsleiter der Vereine über Neuerungen, Wettkämpe und Vor- 
  schriften etc. 
 6.9  Veranlasst und fördert die Durchführung von Schüler und Werbeschiessen. 
 6.10  Veranlasst dass die Leistungen talentierter Nachwuchsschützen in den Jahresberichten 
  und in der Presse gewürdigt und ihnen die verdienten Ehrungen zukommen. 
 6.11 Ist Kontaktstelle zum AIKSV, zur KLS Region 4, zu den Schiessschulen und Vereinen. 

Art. 7 Finanzen 

 7.1  Die Führung Nachwuchs und Ausbildung Appenzell Innerrhoden (NAAU-AI) erstellt  
  jährlich ein Budget und eine Abrechnung. Diese werden von den Revisoren des AIKSV 
  geprüft. 
 7.2  Die NAAU-AI erhält die nötigen finanziellen Mittel von folgenden Organisationen: 
 7.2.1 AIKSV den Sporttoto Betrag (Grundbeitrag der Vereine 10 bis 300 m). 
 7.2.2 Vereine 300 m 1 Rappen pro Schuss aus Munitionsverbrauch. 
 7.2.3  Vereine 10 m und 50 m einen Beitrag von Fr. 2.50 pro Mitglied. 
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Weitere Bestimmungen 

Art.8 Unterstützung der Nachwuchskurse und Vereine 

 8.1  Allfälliges Ausbildungs-, Kursmaterial und Leihwaffen werden von den Trägervereinen 
   und der NAAU-AI nach Möglichkeit zur Verfügung gestellt. 
 8.2  Gesuche für Beiträge müssen an die NAAU-AI gestellt werden. 

Schlussbestimmungen 

Art. 9 Allgemeines 

Dieses Reglement und spätere Änderungen unterstehen der Genehmigung der Trägerorganisationen 
/vereine. Die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen für Nachwuchs und Ausbildung können durch 
den Vorstand NAAU-AI selbst angepasst werden. 

Art. 10 Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt mit der Annahme durch die Delegiertenversammlung des AIKSV und den Haupt-
versammlungen der nicht dem AIKSV angehörigen Vereine im Frühjahr 2007 in Kraft. 
 
Haslen, 24. März 2007 
 
Appenzell-Innerrhoder Kantonalschützenverband 
 
Der Nachwuchschef AIKSV  Der Präsident AIKSV 
Jonny Dörig   Werner Kuratle 
 
Der Präsident Pistolenverein Appenzell 
Der Präsident Luftgewehrsektion Appenzell 
Der Präsident Luftgewehrsektion Oberegg 
Der Präsident Kleinkalibersektion Weissbad 
 
 


